
An den Stadtverordnetenvorsteher  
Herrn Dr. Harald Schöning  
 
 
 
 
 

 
 30.11.2025 
Sehr geehrter Herr Dr. Schöning,  
 
wir bitten um Aufnahme der folgenden Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung: 
 
Anfrage Personalleihofferte des Landes Hessen im Rahmen des Strukturförderprogrammes  
 
Das Hessische Finanzministerium (HMdF) plant, die hessischen Städte und Gemeinden bei der 
Abarbeitung der mit den Mitteln des Strukturförderprogrammes des Bundes finanzierten 
Maßnahmen durch eine „unbürokratische Personalleihe“ als „Umsetzungsbooster vor Ort“ zu 
unterstützen. Hierzu soll den hessischen Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, 
punktuell Beschäftigte aus dem Geschäftsbereich des HMdF für einen Zeitraum von zwei 
Jahren auszuleihen. Das Personal soll insbesondere aus dem Bereich der Steuerverwaltung 
und der Bauverwaltung des Landes kommen und sich über sämtliche Laufbahngruppen, also 
mittlerer bis höherer Dienst, erstrecken. 
 
Abweichend vom Begriffsinhalt einer Leihe sollen die Kommunen die Personalaufwendungen 
erstatten und so den Landeshaushalt entlasten, damit dort Spielräume für andere 
zukunftsweisende Projekte wie die Einführung der künstlichen Intelligenz und der digitalen 
Transformation der Landesverwaltung entstehen. 
 
Der Anteil der Stadt Dieburg an den Strukturfördermitteln des Bundes wird vermutlich im 
siebenstelligen Bereich liegen. Dies vorangestellt wird um Beantwortung folgender Fragen 
gebeten: 
 

1. Hat die Stadt Dieburg Kenntnis von diesem Angebot?  
2. Kann die Stadtverwaltung die aus dem Strukturförderprogramm resultierenden 

Mehraufgaben mit dem bestehenden Personal in Bau- und Liegenschaftsverwaltung 
bewältigen?  

3. Sieht der Magistrat der Stadt Dieburg Bedarf an einer Entleihe landeseigener 
Beschäftigter?  

4. Falls Bedarf einer Entleihe landeseigener Beschäftigter besteht, wie wird die 
unterschiedliche Besoldung bzw. tarifliche Einordnung nach TVöD und TV-Hessen 
eingeschätzt? Könnte es zu Unfrieden aufgrund der höheren Entgelte für die 
entliehenen Beschäftigten kommen, die u.U. gleichartige Tätigkeiten wie geringer 
entlohnte Beschäftigte und Bedienstete der Stadt Dieburg ausführen?  

 

 


